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G e s e t z
zur Änderung des Niedersächsischen Heimgesetzes

Vom 14. April 2016

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Niedersächsische Heimgesetz vom 29. Juni 2011 (Nds.
GVBl. S. 196) wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Niedersächsisches Gesetz
über unterstützende Wohnformen (NuWG)“.

2. Die Präambel erhält folgende Fassung:

„Präambel

Die Gesetzesfassung folgt dem neueren Sprachgebrauch
,Menschen mit Behinderungen‘, der auch in der UN-
Übereinkunft über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen verwendet wird, weil dieser Sprachgebrauch
dem Gleichstellungsgedanken und den heutigen Vorstel-
lungen der Betroffenen eher entspricht.

Dem § 6 des Gesetzes liegt die Auffassung zugrunde,
dass sich die Menschen in unterstützenden Wohnformen
regelmäßig wünschen, in einem Einzelzimmer leben zu
können, und dass diese Wünsche mit Rücksicht auf die
Achtung der Menschenwürde (Artikel 1 Abs. 1 des Grund-
gesetzes) von allen Beteiligten berücksichtigt werden soll-
ten.“

3. Die §§ 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„§ 1

Zweck des Gesetzes

(1) Das Gesetz soll darauf hinwirken, dass sich das An-
gebot unterstützender Einrichtungen (Heime, ambulant
betreute Wohngemeinschaften, Formen des betreuten
Wohnens und Einrichtungen der Tagespflege) weiterent-
wickelt.

(2) Zweck des Gesetzes ist es,

1. die Würde sowie Interessen und Bedürfnisse der Be-
wohnerinnen und Bewohner in allen Einrichtungen
nach Absatz 1 vor Beeinträchtigungen zu schützen,

2. den Bewohnerinnen und Bewohnern von Einrichtun-
gen nach Absatz 1 eine angemessene und individuelle
Lebensgestaltung zu ermöglichen, insbesondere ihre
Selbständigkeit, Selbstbestimmung, Selbstverantwor-
tung sowie Teilhabe am gemeinschaftlichen und kul-
turellen Leben innerhalb und außerhalb von Einrich-
tungen zu wahren und zu fördern,

3. die Einhaltung der den Betreibern der Einrichtungen
gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern oblie-
genden Pflichten zu sichern,

4. die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner
zu gewährleisten,

5. eine dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen
Erkenntnisse entsprechende Qualität des Wohnens
und der Betreuung zu sichern, 

6. die Beratung in Angelegenheiten der Einrichtungen
nach Absatz 1 zu fördern sowie

7. die Zusammenarbeit der für die Durchführung dieses
Gesetzes zuständigen Behörden mit den Betreibern
von Einrichtungen nach Absatz 1 und deren Verbän-
den, den Pflegekassen und deren Verbänden, dem
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung sowie
den Trägern der Sozialhilfe zu fördern.

(3) Die Selbständigkeit der Betreiber von Einrichtungen
nach Absatz 1 in Zielsetzung und Durchführung ihrer
Aufgaben bleibt unberührt.

§ 2

Geltungsbereich

(1) 1Dieses Gesetz gilt für Heime (Absatz 2) in Nieder-
sachsen. 2Auf die unterstützenden Wohnformen nach
Absatz 3 (ambulant betreute Wohngemeinschaften) und
Absatz 4 (Formen des betreuten Wohnens) sind die Vor-
schriften über Heime anzuwenden, soweit nichts anderes
bestimmt ist. 3Dieses Gesetz ersetzt das Heimgesetz in der
Fassung vom 5. November 2001 (BGBl. I S. 2970), zuletzt
geändert durch Artikel 3 Satz 2 des Gesetzes vom 29. Juli
2009 (BGBl. I S. 2319), mit Ausnahme der §§ 14, 21
Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 3 des Heimgesetzes.

(2) Heime sind Einrichtungen für Volljährige, die in ih-
rem Bestand unabhängig von Wechsel und Zahl der Be-
wohnerinnen und Bewohner dem Zweck dienen, gegen
Entgelt

1. ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen oder Men-
schen mit Behinderungen aufzunehmen,

2. ihnen Wohnraum zu überlassen und

3. für sie Pflege- oder Betreuungsleistungen zur Verfü-
gung zu stellen oder vorzuhalten.

(3) 1Ambulant betreute Wohngemeinschaften im Sinne
des Absatzes 1 Satz 2 sind vorbehaltlich des Absatzes 5
Satz 1 solche Wohngemeinschaften, in denen volljähri-
gen Personen Wohnraum überlassen wird zum Zweck
des Lebens in einer Haushaltsgemeinschaft, in der sie von
Dienstleistern aufgrund einer mit dem Mietverhältnis ver-
bundenen vertraglichen Verpflichtung entgeltliche am-
bulante Pflege- oder Betreuungsleistungen in Anspruch
nehmen. 2Auf die Wohngemeinschaften nach Satz 1 sind
neben den Vorschriften über Heime anstelle des § 4
Abs. 1 bis 5 und des § 17 Abs. 2 die § 4 Abs. 6 und § 17
Abs. 3 sowie ergänzend § 20 anzuwenden.

(4) 1Formen des betreuten Wohnens im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 2 sind vorbehaltlich des Absatzes 5 Satz 2
solche Wohnformen, in denen volljährigen Personen
Wohnraum überlassen wird und in denen sie von Dienst-
leistern aufgrund einer mit dem Mietverhältnis verbun-
denen vertraglichen Verpflichtung Leistungen in Anspruch
nehmen, die über allgemeine Unterstützungsleistungen
wie Notrufdienste, Informations- und Beratungsleistungen
oder die Vermittlung von Leistungen der hauswirtschaft-
lichen Versorgung, Pflege- oder Betreuungsleistungen
hinausgehen. 2Auf die Formen des betreuten Wohnens
nach Satz 1 sind neben den Vorschriften über Heime an-
stelle des § 4 Abs. 1 bis 5 und des § 17 Abs. 2 die § 4
Abs. 6 und § 17 Abs. 3 anzuwenden.

(5) 1Abweichend von Absatz 3 nicht als Heime gelten
ambulant betreute Wohngemeinschaften von nicht mehr
als zwölf Personen, in denen die Bewohnerinnen und Be-
wohner spätestens ein Jahr nach der Gründung der Wohn-
gemeinschaft die Dienstleister für die in Absatz 3 ge-
nannten Leistungen und die Art und den Umfang der Leis-
tungen frei wählen können. 2Abweichend von Absatz 4
nicht als Heime gelten Formen des betreuten Wohnens,
in denen die Bewohnerinnen und Bewohner spätestens
ein Jahr nach dem Einzug der Bewohnerin oder des Be-
wohners die Dienstleister für die im Sinne des Absatzes 4
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über allgemeine Unterstützungsleistungen hinausgehen-
den Leistungen frei wählen können. 3Die Möglichkeit,
frei zu wählen, besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2
auch, wenn die Bewohnerin oder der Bewohner insoweit
durch eine für sie oder ihn handelnde Person vertreten
wird. 4Sozialhilferechtliche Einschränkungen der Wahl-
freiheit bleiben außer Betracht.

(6) Die Anzeige- und Mitteilungspflichten nach § 7
Abs. 6 und 7, die Beratungspflichten des § 3 Nrn. 2 und 3
sowie § 18 Abs. 1 Nr. 3 betreffen auch unterstützende
Wohnformen, die gemäß Absatz 5 nicht als Heime gelten.

(7) 1Dieses Gesetz gilt auch für Einrichtungen der Ta-
gespflege. 2§ 4 dieses Gesetzes sowie § 14 Abs. 2 Nr. 3
und Abs. 3 des Heimgesetzes und die Verordnung über
die Pflichten der Träger von Altenheimen, Altenwohn-
heimen und Pflegeheimen für Volljährige im Falle der
Entgegennahme von Leistungen zum Zwecke der Unter-
bringung eines Bewohners oder Bewerbers vom 24. April
1978 (BGBl. I S. 553), geändert durch Artikel 18 des Ge-
setzes vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022), (Heim-
sicherungsverordnung) finden keine Anwendung. 3Nimmt
die Einrichtung in der Regel mindestens sechs Menschen
auf, so findet § 4 Abs. 4 Anwendung. 4Die Sätze 2 und 3
gelten entsprechend, wenn Heime oder Teile von Heimen
ausschließlich einer bis zu drei Monate dauernden Auf-
nahme volljähriger Menschen (Kurzzeitheime) dienen.

(8) Dieses Gesetz gilt nicht für Krankenhäuser, für In-
ternate der Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke,
für Hospize sowie für Einrichtungen der Nachtpflege.“

4. In § 3 erhalten die Nummern 2 und 3 folgende Fassung:

„2. Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, über
Heime und andere unterstützende Wohnformen und
über die dort jeweils bestehenden Rechte und Pflich-
ten der Beteiligten und

3. die Träger von Betreuungsdiensten, die Leistungen
der ambulanten Versorgung für Wohngemeinschaf-
ten erbringen oder erbringen wollen, über ihre Rechte
und Pflichten.“

5. Dem § 4 wird der folgende Absatz 6 angefügt:

„(6) 1Für die in § 2 Abs. 1 Satz 2 genannten unterstüt-
zenden Wohnformen gilt abweichend von den Absätzen 1
bis 5, dass die Heimaufsichtsbehörde auf Antrag der
Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner eine Be-
wohnerfürsprecherin oder einen Bewohnerfürsprecher
bestellen kann. 2In diesem Fall gelten die in § 17 Abs. 3
Nr. 3 genannten Vorschriften entsprechend.“

6. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 werden die Worte „behinderten Men-
schen“ durch die Worte „volljährigen Menschen mit
Behinderungen (§ 53 des Zwölften Buchs des Sozial-
gesetzbuchs — SGB XII —)“ ersetzt.

b) In Nummer 4 werden die Worte „sowie deren ärztli-
che und gesundheitliche Betreuung“ gestrichen.

c) Es werden die folgenden neuen Nummern 6 und 7
eingefügt:

„6. die ärztliche und gesundheitliche Betreuung der
Bewohnerinnen und Bewohner gesichert ist,

7. Leistungen der spezialisierten ambulanten Pallia-
tivversorgung nach § 37 b Abs. 2 des Fünften
Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB V) durch Per-
sonal des Heims erbracht werden können oder
wenn der Betreiber zur Gewährleistung der Inan-
spruchnahme dieser Leistungen mit den Ver-
tragspartnern der Krankenkassen nach § 132 d
Abs. 1 SGB V eng zusammenarbeitet, um die Leis-
tungsdurchführung zu ermöglichen,“.

d) Die bisherigen Nummern 6 bis 10 werden Nummern 8
bis 12.

e) Die neue Nummer 8 erhält folgende Fassung:

„8. sichergestellt wird, dass das Erreichen der Ziele
der Eingliederungshilfe für volljährige Menschen
mit Behinderungen (§ 53 SGB XII) gefördert wird
und zu diesem Zweck, auf der Grundlage des so-
zialhilferechtlichen Gesamtplans (§ 58 SGB XII)
für die Teilhabe- und Hilfeplanung, heiminterne
Förder- und Hilfepläne aufgestellt werden und
deren Umsetzung aufgezeichnet wird,“.

f) In der neuen Nummer 11 werden die Worte „behin-
derter volljähriger Menschen“ durch die Worte „voll-
jähriger Menschen mit Behinderungen (§ 53 SGB XII)“
ersetzt.

7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Es wird der folgende neue Absatz 4 eingefügt:

„(4) 1Wird dem Betreiber eines Heims bekannt, dass
das Recht der Bewohnerinnen und Bewohner auf Le-
ben, körperliche Unversehrtheit oder sexuelle Selbst-
bestimmung bedroht oder beeinträchtigt worden ist,
so hat er die Heimaufsichtsbehörde zu informieren. 2§ 9
Abs. 7 gilt entsprechend.“

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und erhält fol-
gende Fassung:

„(6) 1Wer als Träger eines ambulanten Dienstes ent-
geltliche Pflege- oder Betreuungsleistungen in einer
nicht als Heim geltenden Wohngemeinschaft (§ 2
Abs. 5 Satz 1) von mehr als zwei volljährigen Perso-
nen erbringt oder erbringen will, hat dies der Heim-
aufsichtsbehörde anzuzeigen.

2Die Anzeige muss enthalten

1. die Anschrift und das Gründungsdatum der Wohn-
gemeinschaft,

2. die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner
und die Zahl der Pflegebedürftigen in den einzel-
nen Pflegestufen und

3. eine Kopie der mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern geschlossenen Verträge über die Leis-
tungserbringung, ohne dass deren Namen erkenn-
bar sind.

3Wer als Träger eines ambulanten Dienstes über allge-
meine Unterstützungsleistungen hinausgehende Leis-
tungen in nicht als Heim geltenden Formen des be-
treuten Wohnens (§ 2 Abs. 5 Satz 2) erbringt oder er-
bringen will, hat dies der Heimaufsichtsbehörde an-
zuzeigen, sofern

1. die Form des betreuten Wohnens zusammen mit
gleichartigen Wohnformen eingerichtet oder be-
trieben wird, 

2. die Form des betreuten Wohnens in Räumen be-
trieben wird, die demselben Träger oder einem
Dritten gehören, welcher mit dem Träger rechtlich
oder tatsächlich verbunden ist, oder

3. wenn in der betreffenden Wohnung mehr als zwei
pflegebedürftige volljährige Personen betreut wer-
den; 

Satz 2 gilt entsprechend.
4Die Heimaufsichtsbehörde kann weitere Angaben
und die Vorlage von Unterlagen verlangen, wenn dies
zur Prüfung der Voraussetzungen des Absatzes 1 er-
forderlich ist. 5Änderungen der Umstände, die nach
den Sätzen 1 bis 3 anzuzeigen sind, und die Absicht,
die Verträge über die Leistungserbringung wesentlich
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zu ändern, sind der Heimaufsichtsbehörde unverzüg-
lich mitzuteilen; dabei erstreckt sich die Verpflich-
tung zur Anzeige von Änderungen auch auf die Mit-
teilung von Änderungen in der personellen Zusam-
mensetzung der Bewohnerinnen und Bewohner ein-
schließlich ihrer jeweiligen Pflegestufen.“

d) Es wird der folgende Absatz 7 angefügt:

„(7) 1In den nach Absatz 6 Satz 1 anzuzeigenden
Fällen hat der Träger des ambulanten Dienstes der
Heimaufsichtsbehörde spätestens ein Jahr nach der
Gründung der ambulant betreuten Wohngemein-
schaft mitzuteilen, für welche Anbieterin oder wel-
chen Anbieter ambulanter Leistungen und für welche
Art und welchen Umfang von Leistungen sich die Be-
wohner entschieden haben. 2In den nach Absatz 6
Satz 3 anzuzeigenden Fällen gilt Satz 1 mit der Maß-
gabe entsprechend, dass an die Stelle der Gründung
der Wohngemeinschaft der Einzug einer Bewohnerin
oder eines Bewohners in die Form des betreuten Woh-
nens tritt. 3Der Anzeige ist eine Bestätigung der Be-
wohnerinnen und Bewohner beizufügen, aus der sich
ergibt, dass der Dienstleister frei gewählt worden ist.“

8. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. nach den Regelungen, die nach § 17 Abs. 2 und 3
weiter anzuwenden sind,“.

9. § 13 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Heimaufsichtsbehörde hat den Betrieb eines
Heims zu untersagen, wenn die Anforderungen des § 5,
einer aufgrund des § 17 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 erlassenen oder
nach § 17 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 oder Abs. 3 Nr. 1 oder 2
weiter anzuwendenden Verordnung nicht erfüllt sind
und Anordnungen nach den §§ 11 und 12 nicht ausrei-
chen.“

10. In § 16 Abs. 1 wird die Verweisung „§ 2 Abs. 1“ durch die
Verweisung „§ 1 Abs. 2“ ersetzt.

11. Dem § 17 wird der folgende Absatz 3 angefügt:

„(3) Abweichend von Absatz 2 sind bis zum Inkrafttre-
ten der in Absatz 1 genannten Verordnungen auf die un-
terstützenden Wohnformen im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 2
weiter entsprechend anzuwenden:

1. für ambulant betreute Wohngemeinschaften und For-
men des betreuten Wohnens mit mindestens sechs
Bewohnerinnen oder Bewohnern die §§ 2, 4, 12, 29
Abs. 1 Satz 1 und § 31 HeimMindBauV,

2. die §§ 2 und 3 HeimPersV und

3. § 21 Abs. 1 und 2, die §§ 22, 23, 24 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2, § 25 Abs. 2 bis 4, § 26 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3, Abs. 2
und 3, die §§ 27 und 28 Abs. 2 bis 4, § 29 Nrn. 2 und 7
und § 30 Nrn. 5 bis 11 HeimmwV.“

12. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird die folgende neue Nummer 3 eingefügt:

„3. entgegen § 7 Abs. 6 Satz 1 oder 3 eine Anzeige
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig er-
stattet,“.

bb) Die bisherigen Nummern 3 bis 8 werden Num-
mern 4 bis 9.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des
Absatzes 1 Nrn. 1 und 7 sowie des § 21 Abs. 1 Nr. 3 des
Heimgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro
und in den Fällen des Absatzes 1 Nrn. 2 bis 6, 8 und 9
sowie des § 21 Abs. 2 Nr. 3 des Heimgesetzes mit ei-
ner Geldbuße bis zu 10 000 Euro geahndet werden.“

13. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a werden die Worte „behinderte voll-
jährige Menschen“ durch die Worte „volljährige
Menschen mit Behinderungen“ ersetzt.

bb) In Buchstabe b wird die Verweisung „§ 1 Abs. 2“
durch die Verweisung „§ 2 Abs. 2“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

14. Es werden die folgenden neuen §§ 20 und 21 eingefügt:

„§ 20

Übergangsregelung

Auf ambulant betreute Wohngemeinschaften im Sinne
des § 2 Abs. 3, in denen ambulante Leistungen der Ein-
gliederungshilfe in Anspruch genommen werden und die
nach § 1 Abs. 4 in der bis zum 30. Juni 2016 geltenden
Fassung nicht als Heime galten, ist dieses Gesetz erst ab
dem 1. Juli 2017 anzuwenden.

§ 21

Evaluierung

1Die Landesregierung überprüft nach Ablauf des 1. Juli
2021 die Anwendung und die Auswirkungen dieses Ge-
setzes. 2Sie berichtet über das Ergebnis bis zum 1. Juli
2022 dem Landtag.“

15. Der bisherige § 20 wird § 22.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2016 in Kraft.

Hannover, den 14. April 2016

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Bernd  B u s e m a n n

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten

im Bereich Verkehr 

Vom 27. März 2016 

Aufgrund

des § 26 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2 Nr. 4 des Niedersächsischen
Gesetzes über Eisenbahnen und Seilbahnen vom 16. Dezember
2004 (Nds. GVBl. S. 658), geändert durch Gesetz vom 22. Ok-
tober 2014 (Nds. GVBl. S. 288),  

des § 5 Abs. 2 Satz 5 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai
2015 (BGBl. I S. 824), und

des § 54 Abs. 1 Satz 4 des Personenbeförderungsgesetzes in
der Fassung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 Abs. 14 des Gesetzes vom 17. Februar
2016 (BGBl. I S. 203),

wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Verkehr
in der Fassung vom 25. August 2014 (Nds. GVBl. S. 249), ge-
ändert durch Verordnung vom 9. Juli 2015 (Nds. GVBl.
S. 155), wird wie folgt geändert:

1. Die §§ 11 und 12 erhalten folgende Fassung:

„§ 11

Aufgaben nach dem Niedersächsischen Gesetz
über Eisenbahnen und Seilbahnen

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist zu-
ständig für die Durchführung von Planfeststellungs- und
Plangenehmigungsverfahren nach § 14 Abs. 1 des Nieder-
sächsischen Gesetzes über Eisenbahnen und Seilbahnen
vom 16. Dezember 2004 (Nds. GVBl. S. 658), geändert
durch Gesetz vom 22. Oktober 2014 (Nds. GVBl. S. 288).

§ 12

Aufgaben nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz

(1) 1Die LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht
mbH, im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover ein-
getragen unter HRB 51118, ist zuständig für

1. die Eisenbahnaufsicht nach § 5 Abs. 1 und § 5 a des All-
gemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) vom 27. Dezember
1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2015
(BGBl. I S. 824), für die Überwachung der Beachtung
des Allgemeinen Eisenbahngesetzes und der folgenden
darauf beruhenden Verordnungen, mit Ausnahme der
Beachtung der §§ 6, 7, 8, 9, 9 a und 10 bis 14 AEG:

a) Eisenbahnhaftpflichtversicherungsverordnung vom
21. Dezember 1995 (BGBl. I S. 2101), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 Abs. 27 des Gesetzes vom
1. April 2015 (BGBl. I S. 434),

b) Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 8. Mai
1967 (BGBl. II S. 1563), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 der Verordnung vom 19. November 2015
(BGBl. I S. 2105),

c) Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung für Schmal-
spurbahnen vom 25. Februar 1972 (BGBl. I S. 269),
zuletzt geändert durch Artikel 519 der Verordnung
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474),

d) Eisenbahn-Signalordnung 1959 vom 7. Oktober 1959
(BGBl. II S. 1021, 1022), zuletzt geändert durch Ar-

tikel 517 der Verordnung vom 31. August 2015
(BGBl. I S. 1474), 

e) Verordnung über den Bau und Betrieb von An-
schlußbahnen vom 14. Dezember 1955 (Nds. GVBl.
Sb. I S. 756),

2. die Erlaubnis nach § 7 f Abs. 1 AEG, 

3. die Entgegennahme von Anzeigen nach § 7 f Abs. 3
AEG in Bezug auf wesentliche Änderungen, die die An-
forderungen nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz
und der in Nummer 1 Buchst. a bis e genannten Ver-
ordnungen betreffen, sowie

4. die Ausnahmen, Erlaubnisse, Entscheidungen, Geneh-
migungen und Zustimmungen nach den in Nummer 1
Buchst. a bis e genannten Verordnungen,

soweit nach § 5 Abs. 1 a Nr. 2, Abs. 1 b und 1 c AEG das
Land zuständig ist. 2Die LEA Gesellschaft für Landeseisen-
bahnaufsicht mbH unterliegt bei der Erfüllung der Aufga-
ben nach Satz 1 der Fachaufsicht des für Verkehr zu-
ständigen Ministeriums.

(2) Das für Verkehr zuständige Ministerium ist zustän-
dig für die Eisenbahnaufsicht mit Ausnahme der Eisen-
bahnaufsicht, für die nach Absatz 1 eine andere Regelung
getroffen ist, sowie für die Genehmigungen nach den §§ 6
und 12 AEG, für den Widerruf der Genehmigung nach § 7
AEG, für die Befreiungen nach § 9 Abs. 1 e und § 9 a Abs. 5
AEG, für die Befreiungen nach § 14 AEG und die Entschei-
dungen nach den §§ 11 und 13 Abs. 2 AEG, soweit nach
§ 5 Abs. 1 a Nr. 2, Abs. 1 b und 1 c AEG das Land zustän-
dig ist.

(3) Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist
zuständig für die Durchführung der Planfeststellungs- und
Plangenehmigungsverfahren nach den §§ 18 und 18 a AEG
für die Bauvorhaben nichtbundeseigener Eisenbahnen des
öffentlichen Verkehrs.

(4) Die Landkreise und die kreisfreien Städte sind zu-
ständig für die Durchführung der Planfeststellungs- und
Plangenehmigungsverfahren nach den §§ 18 und 18 a AEG
für die Bauvorhaben nichtbundeseigener Eisenbahnen des
nichtöffentlichen Verkehrs.“

2. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 wird am Ende das Komma durch ei-
nen Punkt ersetzt.

bb) Nummer 4 wird gestrichen.

b) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt:

„(3) 1Die LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnauf-
sicht mbH, im Handelsregister des Amtsgerichts Han-
nover eingetragen unter HRB 51118, ist zuständig für
die technische Aufsicht über Straßenbahnen und Obus-
unternehmen nach § 54 Abs. 1 Satz 3 PBefG; ausge-
nommen sind die in § 54 Abs. 1 Satz 5 PBefG ge-
nannten Aufgaben. 2Die LEA Gesellschaft für Landesei-
senbahnaufsicht mbH unterliegt bei der Erfüllung der
Aufgaben nach Satz 1 der Fachaufsicht des für Verkehr
zuständigen Ministeriums.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

3. In § 20 Abs. 2 Nr. 1 wird die Verweisung „§ 16 Abs. 3“
durch die Verweisung „§ 16 Abs. 4“ ersetzt.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2016 in Kraft. 

Hannover, den 27. März 2016

Die Niedersächsische Landesregierung

W e i l L i e s
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B e r i c h t i g u n g
des Gesetzes zur Regelung des Jugendarrestvollzuges

in Niedersachsen

Artikel 1 des Gesetzes zur Regelung des Jugendarrestvollzu-
ges in Niedersachsen (Nds. GVBl. S. 38) wird wie folgt berich-
tigt:

In der Überschrift des Vierten Teils werden nach dem Wort
„Vollzugsorganisation“ ein Komma und das Wort „Beiräte“
eingefügt.

Hannover, den 15. April 2016

Niedersächsisches Justizministerium

Im Auftrage

J e s s e

Ministerialdirigentin
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Druckfehlerberichtigung

Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2003/4/EG
in Niedersachsen vom 7. Dezember 2006 (Nds. GVBl. S. 580)
wird wie folgt berichtigt:

§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 erhält folgende Fassung:

„4. natürliche oder juristische Personen des Privatrechts, so-
weit sie unter der Kontrolle des Landes oder einer unter
Aufsicht des Landes stehenden juristischen Person des
öffentlichen Rechts

a) eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen oder

b) eine öffentliche Dienstleistung erbringen,

die im Zusammenhang mit der Umwelt steht, insbeson-
dere eine solche der umweltbezogenen Daseinsvorsorge.“
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